
Marburg, den 04.02.2026

Beschluss Satzung Nicht-Ständige Ausschüsse

Das Student*innenparlament hat folgenden Antrag beschlossen:

Ändere Satzung Artikel 16 wie folgt:

2.  1Auf  Antrag  von  fünfundzwanzig  vom  Hundert  seiner  Mitglieder  bildet  das

Student*innenparlament  weitere  Ausschüsse  zur  Vorbereitung  und  Unterstützung  seiner  Arbeit.
2Ihre Tätigkeit ist sachlich und zeitlich zu begrenzen, die Anzahl ihrer Mitglieder soll ungerade sein.
3Die  Ausschüsse  sollen  nach  Möglichkeit  überwiegend  aus  FLINTA*-Personen  bestehen.  4Die

Mitglieder der Ausschüsse werden nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt,  außer der

Antrag auf Gründung des Ausschusses sieht zusätzlich vor, dass jede im Student*innenparlament

vertretene Wahlliste oder Einzelkandidatur ein Mitglied bestimmen kann.  5Das Bestimmungsrecht

kann dabei jederzeit während der Legislatur wahrgenommen werden.

-Der Vorstand des Student*innenparlaments


